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Lopien einiger Akten aus der Uebergangszeit
des Fvicktals vor ISO)
Mitgeteilt von 3. Ackermann

vie Verwaltungskammer des Fricktals an alle Gemeinden
desFricktals.

Laufenburg, den 20. Merzen 1802.

Bürger!

In diesem Zeitpunkte, wo der verwüstende Krieg alles zu
Grunde gerichtet hat, ist es dringend nötig, daß wir alle möglichen
Mittel und Wege ergreifen, die dienlich sein können, unser zer-
rüttetes Gemeindewesen empor zu helfen.

Sparsamkeit, Tätigkeit und Fleiß, wechselseitiges
Einverständnis, und vertrauen, können in kurzer Zeit viel verbessern.

vie Verwaltungskammer wird sich befleißen in allen Teilen
der öffentlichen Gekonomia, diese strengste Grdnung einzuführen.

Besonders wird ihr Augenmerk auf die Maldungen gerichtet
sein, als auf einen Gegenstand, der. wenn er einmal in Unordnung
und verderben geraten, nur durch anhaltende Verbesserung und
lange Vahre wieder vervollkommnet werden kann.

vie Gemeinden sind selten in der Lage, daß sie Leute unter
sich haben, welche zur pflegung der Wälder die nötigen Kennt-
niste haben, und doch sind die Maldungen in allen Gemeinden der

Reichtum derselben, vie Verwaltungskammer wünscht daher, daß
die Gemeinden sich mit ihr hierüber in Einverständnis setzen möchten,

damit der für sie wichtige Gegenstand um so schneller in Grd-
nung gebracht werden könne.

ven Förstern wird nicht mehr gestattet, daß sie das sogenannte
Abastholz und den windfall für sich beziehen, sondern dies wird
zum Vorteile der Landeskasten verkauft, in gleichem ist an alle
Förster und Bannwarte der strengste Auftrag erteilt worden, alle
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Frefler jeder Art sogleich der Verwaltungskammer mit dem be-

rechneten Schaden anzuzeigen, diese Frefler werden sodann auf
der Stelle dem Bezirksgericht, unter welches sie gehören, über-
geben und nebst der gehörigen Strafe noch mit doppelter Bezahlung
des Schadens je nach den Umständen belegt werden.

von dem vorrätigen holz wird ohne höchste Not nichts ver-
braucht werden, und wenn holz gefällt werden mutz, so wird
solches auf die nützlichste Art und nie nach Willkür geschehen.

vie Handelskammer ladet euch ein, hierin besonders ihrem
Beispiel zu folgen, deswegen sie euch zu holzfällung in den

Gemeindewaldungen ihren Forstmeister beigeben wird, damit
derselbe euch hierin mit Nat und Einsichten an die Hand gehe, euch

zeige, wie und wo das holz am vorteilhaftesten gefällt und benutzt
werden soll, und welcher darauf achten wird, datz nie mehr als
nötig ist, geschlagen werde. Es ist dadurch keineswegs gemeint,
den Gemeinden irgend einen Eingriff in ihr Eigentumsrecht zu
machen, sondern nur dafür zu sorgen, datz nicht überflüssiges teils
verbraucht, teils verschleudert werde und unsere Nachkommen nicht
einst wegen übler Verwaltung des Waldes notleiden müssen und

euch fluchen.

Der Präsident der Verwaltungskammer: Fahrländer.

Im Namen der Verwaltungskammer
Der Sekretär: Schmid.

hat zu zirkulieren, ist den Gemeinden zu publizieren und bei den

Grtsvorgesetzten eine Abschrift zu behalten.

Topiert Möhli, den öten April 1802.

Foh. Ulrich Waldmeier, Gbervogteier.

Diese Schrift ist an Bürger Michael Schreiber, Stabhalter in
wegenstetten, 1802 zugeschickt worden.

Oie Verwaltungskammer des Fricktals an die Vorsteher
aller Gemeinden.

Laufenburg, den Uten Mai 1802.

Bürger!
Federmann ist überzeugt, datz das Fagd (regal)? in unserm

Lande von Belang ist und daher Matzregeln getroffen werden müs-
sen, die den Ertrag desselben erhöhen. Es ist daher nötig, den Ge-
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meinden und in denselben ins besondere den Vorstehern die Auf-
sicht über folgende Punkte zu übertragen:

1. Alles schießen und jagen, sowohl mit als ohne Hunden von
Einheimischen und Fremden ist bis auf weitere Verfügung im
ganzen Fricktal untersagt,

2. Das bisher so häufig geschehen und der Jagd äußerst schäd-

liche aufheben und fangen der jungen Rehe und Hasen, Hühner
u. d. gl., dann das ruinieren und ausnehmen der Hühner-, Tauben-,
Schnepfen- und Wachteleier, desgleichen das für Rehe und Hasen

so nachteilige Schlaufen und Strick hängen und legen ist gleichfalls
untersagt.

Z. Das mitnehmen und herumlaufen auf den Feldern der

Haushunde, welche Schaden verursachen und junge Hasen fangen
und fressen ist eingestellt!

4. Niemand ist gestattet, ein Gewehr in die Jagden zu tragen
als dem beauftragenden Förstern. Lannwarten und Jägern, welche
allein die Raubtiere erlegen dürfen.

va diese Anordnungen augenscheinlich zum besten des Landes

in einem Augenblick ist, wo Forst und Jagd gleich zugrunde
gerichtet sind, so hofft die Rammer die Gemeinden werden auch für
die Vollziehung derselben genau sorgen.

Der Forstmeister: Falkenstein.

Oer Präsident der Rammer: Fahrländer.

Im Namen der verwaltungskammer: Schmid.

Oie verwaltungskammer des Fricktals an die gesamten

Einwohner desselben.

Laufenburg, den 1Z. September 1802.

Bürger!
vie Rammer hat das Vergnügen, Euch bekannt zu machen,

daß sie vom Br. verninac, bevollmächtigter Minister der sranzösi-
schen Republik, die offizielle Anzeige, datiert vom sten dieses, er-
halten habe, daß das Fricktal als ein eigener Ranton der helveti-
schen Republik einverleibt sei.

Die Rammer erwartet von Euch, Ihr werdet nun, da alle

wünsche erfüllt sind, durch ruhiges und friedliches Betragen eures
Glückes Euch würdig machen und von ehrgeizigen und herrschsüch-

35



tigen Leuten Euch nicht irre führen lassen, und an dem gesetz-

losen Betragen benachbarten Schweizergemeinden keinen Anteil
nehmen.

Die helvetische Regierung wird nun das Land in Besitz

nehmen, welche Besitznahme und deren weitere Verfügungen, Euch
die Rammer bekannt machen wird.

ver Präsident der Verwaltungskammer: Fahrländer.
Fm Namen der verwaltungskammer, der Sekretär:

Für denselben der Aktuar:
Fink.

ver Präsident der Verwaltungskammer des Fricktals
an die Vorsteher und Einwohner desselben.

Bürger!
vie Rammer vernimmt, daß Ihr euch darüber befremdet, dieses

Fahr alle Arten von Zehnten, wie vordem geben zu müssen.
Es ist Mangel an Einsicht, was Euch zu dieser Unzufriedenheit
verleitet wie ihr wißt, so ist der größte Teil des Zehntens bis jetzt
von den Stiften und Romentereien auf dem rechten Rheinufer
bezogen worden, erst im Augustmonat würden wir gänzlich
bevollmächtiget, diesen Zehnten für das Land in Beschlag zu nehmen
Um diese Zeit hatten die Pfarrherren ihren Zehnten als bisherige
Besoldung schon bezogen und hatten nur noch den kleinen Zehnten
zu beziehen, hätte die Rammer diesen kleinen Zehnten dieses Fahr
noch abgeschafft, so hätte mit den Pfarrherren über den schon emp-
fangenen Zehnten müssen gerechnet, und den Rest ihrer Besoldung
an Geld bezahlt werden, viese Rechnung wäre mit vielen
Schwierigkeiten verknüpft und zum aufbessern kein Geld vorhanden
gewesen, vie Rammer hat es also am zuträglichsten und selbst dem

Lande am nützlichsten erachtet, für dieses Fahr keine Aenderung
mehr vorzunehmen. Nach Verlauf dieses Fahres aber versprechen
wir euch heilig und feierlich, daß alle Arten von Rleinzehnten
gänzlich und ohnentgeltlich abgeschafft seien und von gar niemand
bezogen werden sollen. Mr hoffen aber, daß jeder billig und ver-
nünftige Mann gestehen wird, daß für dieses Fahr es unmöglich
gewesen, die Sache anders zu machen, da die Rammer keine Mit-
tel in Handen hätte, die Geistlichen zu bezahlen, wie jeder Bürger
selbst weiß, daß die Rammer mehr nicht als ein viertelsteuer
bezogen, aber diese von vielen Gemeinden noch nicht erhalten haben,
vie Rammer glaubt von jedem braven Bürger das Zeugnis er-
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warten zu dürfen, daß sie in allen Stücken ihre Pflichten erfüllen,
das beste des Landes besorget und es soweit gebracht habe, als
es mancher unter Euch nicht erwartet hätte. Ich fordere von Euch
noch etwas Geduld zu haben und mir soviel Seit zu lassen, als
nötig ist, um das ganze Werk zu vollenden. Mles auf einmal zu
tun liegt nicht in den Artisten des Menschen, dem man jederzeit
nur soviel fordern kann, als zu tuen möglich ist.

Der Präsident der Verwaltungskammer' Iahrländer.
Im Namen der verwalt, der Sekretär' ?ink.
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